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Gebührenfrei gem. SS 30 B-KUVG in
Verbindung mit SS 1 09 und 1 '10 ASVG

ZUSATZÜBEREINKOMMEN

zum Gesamtvertrag der Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten vom
31 .5.1957, abgeschlossen zwischen dem Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger m¡t Zustimmung der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter
(BVA) einerseits und der Bundeskurie der niedergelassenen Arzte in der Österreichischen
Arztekammer für die Arztekammer für Steiermark andererseits.

Die zwischen der Kurie der niedergelassenen Azte der Arztekammer für Steiermark und
dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger für die Steiermärkische
Gebietskrankenkasse abgeschlossene gesamtvertragliche Vereinbarung betreffend
,,enrueiterte Stellvertretung" vom 18.12.2012 gilt im Bundesland Steiermark auch für die BVA
mit der Maßgabe, dass anstelle,,der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse im Namen und
mit Rechtswirkung für die im $ 2 des Gesamtvertrages vom 1. Juli 1993 idgF angeführten
Krankenversicherungsträger" die BVA tritt.

Dieses Zusatzübereinkommen tritt am 1.1.2013 in Kraft.
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